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 Veröffentlicht am 25.01.2000

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

Rechtssatz

Die Abgabenerhebung darf nicht auf Grundlagen gestützt werden, welche dem Abgabep7ichtigen unter Hinweis auf

die abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht nicht zur Einsichtnahme offen stehen.
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